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Der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. April  2010 durch den Vor-

sitzenden Richter Prof. Dr. Krüger, die Richter Dr. Klein und Dr. Lemke, die 

Richterin Dr. Stresemann und den Richter Dr. Roth  

beschlossen:  

Auf die Rechtsbeschwerde des Betroffenen wird der Beschluss 

der 4. Zivilkammer des Landgerichts Wiesbaden vom 25. Januar 

2010 aufgehoben.  

Die Sache wird zur anderweitigen Behandlung und Entscheidung, 

auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das 

Beschwerdegericht zurückverwiesen. 

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 

3.000 € festgesetzt. 

 
Gründe: 

I. 

Der Betroffene ist afghanischer Staatsangehöriger. Er reiste am 

1. Dezember 2009 von Österreich kommend nach Deutschland ohne Reisepass 

oder Visum ein. Bei seiner Kontrolle durch Beamte der Bundespolizei in Mitten-

wald gab er an, mit Hilfe eines Schleusers über die Türkei und Griechenland 

nach Österreich gelangt zu sein. Zum Schutz vor Verfolgung in seinem Heimat-

land wolle er in Deutschland bleiben. Der Betroffene wurde angewiesen, sich 

spätestens am 3. Dezember 2009 bei der Außenstelle des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge in München zu melden. Ihm wurde nach einer von 

einem Dolmetscher übersetzten mündlichen Belehrung über die Folgen der 

Nichtvorstellung bei dem Bundesamt eine schriftliche Belehrung hierüber aus-
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gehändigt. Der Betroffene bestätigte schriftlich den Empfang der Belehrung. In 

München meldete er sich nicht. 

2 Mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 18. Dezember 2009 stellte 

er bei der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Gie-

ßen einen Asylantrag. Daraufhin wurde er der Erstaufnahmeeinrichtung in 

Dortmund zugewiesen, bei der er sich am 29. Dezember 2009 einfand, nach-

dem er am 27. Dezember 2009 einen Antrag auf Umverteilung nach Wiesbaden 

gestellt hatte, wo Verwandte des Betroffenen leben und er sich in ärztlicher Be-

handlung befindet. 

Am 11. Januar 2010 erschien der Betroffene beim Jugendamt in Wies-

baden und stellte dort einen Antrag auf Bestellung eines Vormunds, um als Min-

derjähriger einen Asylantrag stellen zu können. Auf Antrag der Beteiligten zu 2 

hat das Amtsgericht nach Anhörung des Betroffenen und Einsichtnahme in die 

Ausländerakte gegen den Betroffenen Sicherungshaft bis zum 11. April 2010 

und die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung angeordnet. Das Landgericht 

hat die sofortige Beschwerde des Betroffenen gegen die Entscheidung des 

Amtsgerichts zurückgewiesen. 

3 

Mit der Rechtsbeschwerde beantragt der Betroffene, den Beschluss des 

Landgerichts aufzuheben und seine Freilassung anzuordnen. 

4 

II. 

Das Beschwerdegericht meint, der Betroffene sei vollziehbar ausreise-

pflichtig. Er sei ohne einen Aufenthaltstitel nach Deutschland eingereist. Seine 

illegale Einreise mit der Hilfe eines Schleusers, sein Untertauchen nach seinem 

ersten Aufgreifen und seine Versuche, die Behörden über seine Identität zu 

täuschen, begründeten die Annahme, er werde sich der Abschiebung entzie-
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hen. Bei dem Asylantrag vom 18. Dezember 2009 handele es sich um einen 

Folgeantrag, der der Haftanordnung nicht entgegenstehe. Einer neuerlichen 

Anhörung des Betroffenen bedürfe es nicht, weil weiteres Vorbringen des Be-

troffenen nicht erfolgt sei. 

III. 

Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen ist nach § 70 Abs. 3 Nr. 3 i.V.m. 

§ 415 FamFG, § 62 AufenthG statthaft und zulässig. Sie führt zur Aufhebung 

der angegriffenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das 

Beschwerdegericht, § 74 Abs. 6 Satz 2 FamFG.  
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1. Das Vorliegen eines zulässigen Haftantrags ist Verfahrensvorausset-

zung und in jeder Lage des Verfahrens und damit auch durch das Rechtsbe-

schwerdegericht von Amts wegen zu prüfen (Senat, Beschl. v. 18. März 2010, 

V ZB 194/09, zur Veröffentlichung bestimmt; Senat, Beschl. v. 30. März 2010, 

V ZB 79/10, zur Veröffentlichung bestimmt). Die Prüfung führt zur Bejahung der 

Zuständigkeit der Beteiligten zu 2.  

7 

a) In Abschiebehaftsachen ergibt sich die örtliche Zuständigkeit aus den 

jeweiligen Landesregelungen, weil das Aufenthaltsgesetz keine eigenständige 

allgemeine Regelung der örtlichen Zuständigkeit enthält (OVG Münster NVwZ-

RR 1998, 201; Hamm InfAuslR 2007, 455, 456). § 71 AufenthG bedeutet eine 

Regelung der sachlichen, nicht aber der örtlichen Zuständigkeit (OLG Celle 

FGPrax 2008, 227, 228). 

8 

Sind keine länderspezifischen Sondervorschriften über die örtliche Zu-

ständigkeit gegeben, sind die jeweiligen Verwaltungsverfahrensvorschriften an-

zuwenden (OVG Münster NVwZ-RR 1998, 201). Durch § 1 Nr. 1 HessSOG-

DVO werden die Aufgaben des Ausländerwesens in Hessen rechtssystema-
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tisch der Gefahrenabwehr und organisatorisch den allgemeinen Ordnungsbe-

hörden zugewiesen. Damit hat sich der hessische Gesetzgeber dafür entschie-

den, das gesamte Ausländerrecht dem Recht der Gefahrenabwehr zuzuordnen 

(VGH Kassel BeckRS 1997, 21064). § 100 HessSOG regelt abschließend die 

örtliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden. Die Vorschrift bedeutet eine § 3 

Abs. 1 HessVwVfG verdrängende Regelung (VGH Kassel BeckRS 1997, 

21064). Örtlich zuständig ist die Ausländerbehörde, in deren Bezirk der Auslän-

der seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dieser befindet sich nach der Definiti-

on von § 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I dort, wo der Betroffene sich unter Umständen 

aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht 

nur vorübergehend verweilt (BVerwG NVwZ-RR 1997, 751). Der innere Wille 

des Betroffenen ist insoweit ohne Bedeutung. Entscheidend ist die nach den 

tatsächlichen Verhältnissen zu treffende Prognose (BVerwG NVwZ-RR 1997, 

751).  

Hiernach hat der Betroffene seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Wiesba-

den. Dort leben nach dem Antrag des Betroffenen auf Umverteilung vom 

27. Dezember 2009 seine Verwandten. In Wiesbaden ist er in ärztlicher Be-

handlung. Seine Ärztin führt in dem von dem Betroffenen vorgelegten Attest 

vom 18. Dezember 2009 aus, sie empfehle dringend, dass der Betroffene wei-

terhin bei seinen Verwandten in Wiesbaden wohnen könne. Durch diese Erklä-

rung wird deutlich, dass der Betroffene auch vor dem 18. Dezember 2009 bei 

seinen Verwandten in Wiesbaden gelebt hat. Nach der gebotenen Gesamt-

schau hat der Betroffene mithin seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Wiesbaden. 

Das führt zur Zuständigkeit der Beteiligten zu 2. 
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b) Die Zuteilung des Betroffenen auf die Erstaufnahmeeinrichtung Dort-

mund ändert hieran nichts. Hierdurch wurde die dortige Ausländerbehörde al-

lenfalls zusätzlich örtlich zuständig (OVG Münster NVwZ-RR 1998, 201, 202). 
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Auch die Ausführungen in der Beschwerdebegründung vom 14. Januar 2010 

lassen keinen Schluss auf einen alleinigen anderen gewöhnlichen Aufenthalt 

des Betroffenen zu. Dass der Betroffene unabhängig von seiner Unterbringung 

in der Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund dort gelebt hat, ist weder ausge-

führt noch ersichtlich.  

2. Das Verfahren des Beschwerdegerichts hält den Angriffen der 

Rechtsbeschwerde jedoch nicht stand. Das Beschwerdegericht hat rechtsfeh-

lerhaft den Vortrag des Betroffenen im Schriftsatz vom 22. Januar 2010 bei der 

Entscheidung nicht berücksichtigt und diesen entgegen § 420 Abs. 1 Satz 2 

FamFG nicht angehört. Darin liegt zugleich ein Verstoß gegen den Anspruch 

des Betroffenen auf Gewährung des rechtlichen Gehörs, Art. 103 Abs. 1 GG. 

Zudem beruht die Entscheidung auf einer unzureichenden Aufklärung des 

Sachverhalts, § 26 FamFG. 

12 

a) Ergibt sich die vollziehbare Ausreisepflicht weder aus einer bestands-

kräftigen Abschiebungs- bzw. Zurückschiebungsverfügung noch aus einer ver-

waltungsgerichtlichen Entscheidung, muss der Haftrichter die erforderliche Prü-

fung selbst vornehmen (Senat, Beschl. v. 16. Dezember 2009, V ZB 148/09, 

FGPRax 2010, 50; Beschl. v. 25. März 2010, V ZA 9/10, zur Veröffentlichung 

bestimmt). Ein Betroffener ist in Sicherungshaft zu nehmen, wenn er aufgrund 

unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet vollziehbar ausreisepflichtig ist (§ 62 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG) und die Ausländerbehörde beabsichtigt, die Aus-

reisepflicht (§ 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG) zwangsweise durchzusetzen. 

So verhält es sich grundsätzlich auch im vorliegenden Fall.  

13 

aa) Das Beschwerdegericht geht insoweit zwar zutreffend davon aus, 

dass ein Asylantrag, der als Asylfolgeantrag nach § 71 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG 

zu werten ist, nach § 71 Abs. 8 AsylVfG unabhängig davon, ob der Asylfolgean-

trag eine Aufenthaltsgestattung zur Folge hat (vgl. zum Streitstand Senat, 
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Beschl. v. 25. März 2010, V ZA 9/10, zur Veröffentlichung bestimmt), einer 

Haftanordnung nicht entgegensteht. Als Asylfolgeantrag ist nach § 20 Abs. 2 

Satz 1 AsylVfG ein Asylantrag zu behandeln, der unter Verstoß gegen § 20 

Abs. 1 AsylVfG gestellt wird. Das ist hier der Fall, soweit dem Betroffenen aufer-

legt worden war, sich bis zum 3. Dezember 2009 bei der Außenstelle des Bun-

desamts für Migration und Flüchtlinge in München zu melden, § 19 Abs. 1  

AsylVfG, und der Betroffene diese Verpflichtung nicht erfüllt hat.  

Der Verstoß gegen die Verpflichtung führt nach § 20 Abs. 2 Satz 1  

AsylVfG jedoch nur dann dazu, einen Asylantrag als Folgeantrag werten zu 

können, wenn der Pflichtverstoß des Betroffenen vorsätzlich oder grob fahrläs-

sig erfolgt ist. Hierzu hat der Betroffene mit Schriftsatz vom 22. Januar 2010 

geltend gemacht, er habe seine Belehrung durch die Bundespolizei aufgrund 

einer Stresssituation nicht verstanden und alles unterschrieben, was ihm vorge-

legt worden sei. Trifft dieses Vorbringen zu, kann es sein, dass der Verstoß des 

Betroffenen gegen die Verpflichtung, sich bis zum 3. Dezember 2009 bei der 

Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in München zu 

melden, nicht als vorsätzlich oder grob fahrlässig zu beurteilen ist und der Be-

troffene daher nicht vollziehbar ausreisepflichtig ist. 

15 

bb) Das Vorbringen des Betroffenen war von dem Beschwerdegericht zu 

berücksichtigen. Neues Vorbringen kann im Beschwerdeverfahren bis zum Zeit-

punkt des Erlasses der Entscheidung erfolgen (Keidel/Sternal, FamFG, 

16. Aufl., § 65 Rdn. 12). Entscheidend ist die objektive Möglichkeit der Kennt-

nisnahme. Hierzu genügt es, dass schriftsätzliches Vorbringen, in welchem 

neue Tatsachen behauptet werden, in den Bereich des Gerichts gelangt ist 

(Keidel/Sternal, FamFG, aaO., § 65 Rdn. 7).  
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17 Für den Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung kommt es nach § 38 

Abs. 3 FamFG auf den Zeitpunkt an, in dem die Übergabe der vollständig abge-

fassten unterschriebenen Entscheidung an die Geschäftsstelle erfolgt ist (BT-

Drs. 16/6308 S. 195). Insoweit ist von dem 26. Januar 2010 auszugehen. An 

diesem Tag erfolgte die Beglaubigung der bei den Akten befindlichen Abschrift 

des Beschlusses durch die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle. Die Versen-

dung des Beschlusses an die beteilige Behörde geschah um 14.00 Uhr, an den 

Betroffenen geschah sie um 14.02 Uhr. Der Schriftsatz des Betroffnen vom 

22. Januar 2010 ist bei der Briefannahmestelle der Justizbehörden in Wiesba-

den am 25. Januar 2010 eingegangen. Die Geschäftsstelle der Kammer hat er 

am 26. Januar 2010 erreicht. Die Verzögerung im internen Geschäftsablauf der 

Postverteilung wirkt nicht zu Lasten des Betroffenen.  

cc) Der Schriftsatz durfte auch nicht deshalb unberücksichtigt bleiben, 

weil der Berichterstatter dem Betroffenen eine Vortragsfrist bis zum 25. Januar 

2010 11.00 Uhr gesetzt hatte. Eine Ausschlussfrist für Vorbringen kommt in den 

von dem Untersuchungsgrundsatz des § 26 FamFG bestimmten Verfahren, zu 

denen Freiheitsentziehungssachen gehören, nicht in Betracht. Zudem ist ein 

Berichterstatter nicht in der Lage, anstelle der Kammer eine solche Frist zu set-

zen. Schließlich erlaubt der Eingangsstempel auf dem Schriftsatz die Feststel-

lung nicht, dass der Schriftsatz vom 22. Januar 2010 nicht fristgerecht einge-

gangen ist. 

18 

b) Bei Berücksichtigung des Vorbringens des Betroffenen im Schriftsatz 

vom 22. Januar 2010 war das Beschwerdegericht zur Anhörung des Betroffe-

nen verpflichtet. Eine solche ist auch im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich 

erforderlich (Senat, Beschl. v. 4. März 2010, V ZB 222/09, zur Veröffentlichung 

bestimmt). Hiervon kann nach § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG nur abgesehen wer-

den, wenn eine persönliche Anhörung des Betroffenen in erster Instanz erfolgt 
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ist und zusätzliche Erkenntnisse durch eine erneute Anhörung nicht zu erwarten 

sind (Senat, Beschl. v. 28. Januar 2010, V ZB 2/10, zur Veröffentlichung be-

stimmt; Beschl. v. 4. März 2010, V ZB 222/09, zur Veröffentlichung bestimmt). 

So verhält es sich hier nicht, weil nach dem Vortrag im Schriftsatz vom 

22. Januar 2010 neue Erkenntnisse durch die Anhörung des Betroffenen zu 

erwarten sind und es auf den persönlichen Eindruck des Betroffenen ankommt, 

weil über die Glaubwürdigkeit seines neuen Vorbringens zu entscheiden ist. 

Krüger  Klein  Lemke 

 Stresemann  Roth 

Vorinstanzen: 

AG Wiesbaden, Entscheidung vom 12.01.2010 - 710 XIV 24/10 -  

LG Wiesbaden, Entscheidung vom 25.01.2010 - 4 T 14/10 -  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


